
399 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIV • GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (305 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem bestimmte Ver
mögenswerte erfaßtund abgewickelt werden 

Der vodie~ende GesetzentwlUrf hat Vermögen 
vonauslä!lldischen juristischen Personen zum 
Gegenstand, das 1,n der Zeit vom 1. September 
1939 bis ,zum 27. Juli 1955 in ihren .früheren 
He~matstaat!en konfisziert worden ist. Soweit 
,dies'e Eingriffe i,n i,ndividuelle Privatrechte nicht 
gegen EntschädigUiIlg erfoLgten, erstreckt sich die 
Wirkung solcher konfi,skatorischer Maßnahmen 
eines Staates nicht auf ,das jenseits seiner Grenzen 
befin:dliche Vermögen. 

Die österreich'ische Rechtsol"dnung enthält 
keine positiv,e Norm über die Folgender Nicht
anerkennung ,einer ausländismen Konfiskation, 
wenn diese Vermögenswerteeiner j,uristisü'Ien 
Person oder Anteitlsrechte ,an einer solchen Per
son betroffen hat. 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
nunmehr Normen geschaffen w,erden, um diese 
in Osterreich ,ge:lflgenen Vermögenswerte :w
nächst zu ,erfassen und sie sodann in einem ge
richtlichen Verfahren, ,das der Feststellung von 
Eigentumsrechten und der Befl'ied~gung von 
Gläubigeranspruchen ,dient, abwickeln zu kön
nen. 

DerF:inanz- und Bud~etausschuß hat in seiner 
Sitzung am 22. Oktdber 1976 zur Vorberatung 
der Regierungsvoruage e~nen Unterausschuß ein
gesetzt, dem ,di,e Aibg,eoI1dneten Da 11 i n ger, 
M üh,lh'3 ch,e,r, ,p ree htl, Dr. Tu 11, Dok
tor G r u be r, K 'e r n, Dr. Lei ben f r 0 s t 
und Dr. B r 0 e s i g k e angehörten. 

Haas 
Berichterstatter 

Der UnteraIUsschuß hat die Regierungsvor
lage berat,en und keine Änderungen vorgeschla
gen. 

Der Frinanz- ull!d BUidgetausschuß hat in seiner 
Sitzung am 10. Dezember 1976 den Bericht des 
Unterausschuss,es en1:,ge~engenommen und die 
Regierungsvorlage [n Beratung gezogen. 

Im Zuge der Beratungen brachten .die Abge
oI'dneten D all i n ge rund Dr. G ru b e r 
einen Abänderungsantr:ag ,ein. 

Hiezu wird foLgendes bemerkt: 

Mit Rücksicht auf ,die IEntsche'idull!g des OGH 
vom 29. Juni 1976 3 Ob 560/76, EvBL 1976/254, 
war klarzustellen, ,daß einzelne Eigentumsrechte 
ufild Gläubigeransprüche ,an bzw. gegenÜlber Ver
mögenswerten ,durch ,den mrtder Tschechoslo
wakischen SoziaListischen &epuiblik geschlossenen 
Vermögensvertr,ag nicht berührt wOI1den und 
sohin nicht untergegangen sind. 

Nach einer D~batte, an der sich außer dem 
Berichterstat.ter d~e Abgeo;rdneten Dok
tor Sc h m i d t un:d Dr. G ru b er heteiligten, 
wurde der Gesetzentwurf mit den heigedruck
ten Abänderungen mit StlimmenmehrheiJt ange
nommen. 

Der F,inanz-und Budgetausschuß steLlt somit 
,den A n t r ,a ,g, der Natioonalr,at wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(305 der Beilagen) ,mit den a n g e s chI 0 s s e
ne n A b ä n ;cl e run gen die .verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1976 12 10 

Dr. TuH 
Obmann 

). 
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2 399 der Beilagen 

-j. 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 305 der Beilagen 

1. Nach dem § 26 ist folgender § 27 einzu
fügen: 

,,§ 27. Durch Att. 3 Abs. 1 des Vertr,ages 
zwischen der RflpulbLik österreich und der 
Tschechoslowa~isdten SoZilailisttischen RttPwb Lik 
zur Regelung be9timmter finanzielLer UIlJd ver
mögensrecht~icherFI1a,gen, BGBl. Nr. 451/1975, 
sind Rechte Dritter an Vermögenswerten nicht 
berührt wO!1den." 

2. Der bisherige § 27 erhäk die Bezeichnung 
,,§ 28.". In diesem § 28 hat:die Zitierung "hin~ 
sichtlich der §§ 6 ibis 22 und des § 25" wie 
Eolg,t zu lauten: 

,;hins:ichtLich ,der §§ 6 ibis 22, ,des § 25 und des 
§ 27". 
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